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Vorwort 
Auf den Gemarkungsgrenzen der waldeckischen Kleinstadt Freienhagen finden sich noch über 
220 mehr oder weniger eindeutig identifizierbare historische Grenzsteine. Davon sind etwa 
150 einfache Güter- und Gemarkungsgrenzsteine, deren Setzdaten sich vom 16. Jahrhundert 
bis in die jüngere Zeit erstrecken. Durchweg über 500 Jahre alt sind 15 Grenzsteine, die einst 
die Territoriumsgrenzen der untergegangenen Klöster Volkhardinghausen und Höhnscheid 
markierten. Den höchsten Rang in der Grenzsteinhierarchie erreichen 46 Vertreter aus drei 
Gruppen waldeckischer Landesgrenzsteine – zu Hessen-Kassel (Ippinghausen), zu Hessen-
Darmstadt (Höringhausen), zu Kurmainz (Naumburg) – deren Setzdaten etwa 100 bis 400 
Jahre zurückreichen. Eine Sonderrolle nehmen 18 Basaltsäulen ein, welche wahrscheinlich 
schon sehr früh im Umfeld von Freienhagen zur Grenzmarkierung aufgestellt wurden. Alle in 
den letzten zehn Jahren auf den Freienhagener Gemarkungsgrenzen entdeckten historischen 
Grenzsteine werden im Zusammenhang vorgestellt. Diese Webpublikation ergänzt auch die 
noch beim Waldeckischen Geschichtsverein erhältlichen Druckveröffentlichungen über die 
waldeckischen Landesgrenzsteine [1] und die historischen Grenzsteine untergegangener 
Klöster im Raum Bad Arolsen [2] um neuere Untersuchungsergebnisse. 

Die Grenzsteindokumentation wird eingeleitet mit einer Beschreibung der naturräumlichen 
Lage des Grenzgebietes und einem kurzen Blick auf die Territorialgeschichte der Grenzan-
rainer. Eingangs des Hauptteils wird die Vielfalt der Grenzsteine in Gruppen geordnet und mit 
ihren typischen Merkmalen erläuternd beschrieben. Es folgt eine reich bebilderte, in sieben 
Grenzabschnitte gegliederte Vorstellung aller Grenzsteinbefunde, welche dem Grenzverlauf 
im Uhrzeigersinn folgt. Wie üblich sind im Anhang die Befunde aller erkundeten Grenzstein-
standorte mit Kurzbeschreibung und UTM-Koordinaten tabellarisch zusammengefasst. 

Die alten Grenzsteine um Freienhagen sind wertvolle Geschichtsdokumente. Sie erzählen aus 
der Geschichte Freienhagens und seiner Grenznachbarn. Die für einen einzelnen Ort wohl 
einmalige Vielgestalt verschiedener Grenzsteintypen bietet uns einen eindrucksvollen Einblick 
in die Grenzsteinhierarchie. Die historischen Grenzsteine sollten in ihrer Vielgestalt möglichst 
vollständig an den angestammten Grenzpunkten geschützt und erhalten werden. 

Bei Herrn Colin Cromm aus Freienhagen, der schon seit Jahren die historischen Grenzsteine 
um seinen Heimatort erkundet, bedanke ich mich herzlich für die Überlassung zahlreicher 
Grenzsteinfotos und den Abgleich der Fundergebnisse. Ohne seine freundliche Unterstützung 
wäre diese Arbeit zu lückenhaft geblieben. 

 

Warburg, im Juli 2020     Konrad Waldeyer 
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1. Einführung 
Die Ortschaft Freienhagen liegt rd. 35 km westlich von Kassel. Die ehemals selbständige Stadt 
ist heute ein Ortsteil der Stadt Waldeck. Seine Gemarkung ist dem buntsandsteingeprägten 
Naturraum „Waldecker Wald“ zwischen Eder und Diemel zugeordnet, welcher sich in den 
Langen Wald und den südlich von Höhnscheid anschließenden Alten Wald gliedert.  

Den Kern der Gemarkung bilden 
landwirtschaftlich genutzte Lehm-
böden, die sich um den Ort Freien-
hagen nach Rodung der ursprüng-
lichen Wälder aus Gesteinen des 
Mittleren und Unteren Bunt-
sandstein entwickelt haben. Die 
Grenzen der Gemarkung ziehen 
über bis zu 465 m ü. NN aufra-
gende, meist mit Buchen oder 
Fichten bewaldete Bergrücken, die 
gelegentlich durch Bachtäler unter-
brochen sind. In der rd. 1900 ha 
großen Gemarkung Freienhagen 
liegt die Wasserscheide zwischen 
Diemel und Eder.  

Die Watter entspringt mit mehreren Quellen südlich der Ortslage und zieht nach Norden zur 
Diemel. Entlang des Mühlenbergs bestimmt die Watter die Grenze. Wo die Grenze von der 
Watter nach Nordwesten abknickt liegt in einer Höhe um 324 m ü. NN der tiefste Punkt der 
Gemarkung. Zur Diemel entwässern ferner ein namenloser Bach und die Bicke südlich von 
Dehringhausen und der Siebringhäuser Bach südlich von Volkhardinghausen. Aus dem 
Westen bzw. Süden der Gemarkung wird das Wasser über drei Quellbäche des Georgen-
Grabens, die Elbe mit zwei Quellbächen und den Selbach zur Eder geführt. Der mit 475 m ü. 
NN höchste Punkt der Gemarkung liegt am Stirn, etwa 1,5 km südwestlich der Ortschaft. Etwas 
weiter westlich an der Gemarkungsgrenze Höringhausen befindet sich auch der mit 465 m ü. 
NN höchstgelegene Grenzpunkt.  

 
Abb. 2: Kirche von Freienhagen 
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Einem Grenzwanderer erschließen sich die vielfältigen landschaftlichen und kulturellen Reize 
des Waldecker Landes besonders intensiv, und er kann noch an zahlreichen von Verkehrs- 
und Windradlärm unbeeinträchtigten Orten im Wald Erholung finden. Die körperlichen Mühen 
der Erkundungswanderungen in manchmal unwegsamem Gelände werden daher nicht nur 
durch die Funde historischer Grenzsteine reichlich belohnt.  

 
Abb. 3: Untere Wattermühle 

 
Abb. 4: Luftbild der Weidelsburg 

2. Gliederung der Freienhagener Gemarkungsgrenze 
Entlang der insgesamt 24,3 km langen Freienhagener Gemarkungsgrenze reihen sich heute 
im Uhrzeigersinn zunächst die Gemarkungen der zu Bad Arolsen gehörenden Ortschaften 
Dehringhausen, Volkhardinghausen und Bühle. Es folgen mit Ippinghausen ein Stadtteil von 
Wolfhagen und schließlich Netze, Sachsenhausen und Höringhausen, die wie Freienhagen 
heute Ortsteile der Stadt Waldeck sind. Die heutige Gemarkungsgrenze liegt in ihren wesentli-
chen Teilen, auf der Grenzlinie, welche sich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts heraus-
gebildet hatte, als die im Mittelalter zwischen Waldeck und Hessen wechselnde Landeshoheit 
über die Stadt Freienhagen1 endgültig auf die Grafschaft Waldeck übergegangen war.  

                                                           
1 Die Stadt Freienhagen ist 1253 erstmals als Vrienhayn urkundlich erwähnt. Der achtstrahlige Stern im Stadt-
wappen deutet auf eine Gründung durch die Grafen von Waldeck hin. Mit dem Bau der Pfarrkirche wurde in der 
Mitte des 13. Jahrhunderts begonnen. Der Name der Stadt geht auf ein Freigericht zurück, das im Mittelalter auf 
dem Schiebenscheid zwischen Sachsenhausen, Freienhagen und Höringhausen tagte. 
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Abb. 5: Gemarkung Freienhagen mit den Grenznachbarn 

Bei einem Vergleich von alter und heutiger Grenze ist zu beachten, dass sich im Zeitverlauf 
bei den Freienhagener Nachbarn mehrfach die Inhaber der Territorial- und Eigentumsrechte 
geändert haben. Die nordöstliche Gemarkung Dehringhausen gehörte ehemals zum Kloster 
Volkhardinghausen. Die heutige Grenze zur Gemarkung Volkhardinghausen entspricht der 
Territoriumsgrenze des Klosters, dessen einstiger Besitz jenseits der Watter in der heutigen 
Gemarkung Bühle noch den Nordteil des Mühlenbergs erfasste. Der nach Süden bis an den 
Doppels-Berg (Unterer Mühlenberg) anschließende Wald war Adelsbesitz und der vom Blauen 

Stein nach Süden folgende Bereich gehörte ehemals dem Kloster Höhnscheid. Die heutige 
Gemarkungsgrenze zu Ippinghausen gliedert sich in einen nördlichen Abschnitt, der von einem 
Teil (0,70 km) der ehemaligen Landesgrenze Waldeck/Hessen-Kassel gebildet wird und einen 
südlichen Abschnitt (1,65 km) mit einem Teil der Landesgrenze Waldeck/Kurmainz-Naumburg. 
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In den Abschnitten zur Ortschaft Netze und zu der einst selbständigen Stadt Sachsenhausen 
handelte es sich von Anfang an um innerwaldeckische Gemarkungsgrenzen, zwischen die 
sich am Ziegenrück Adelsbesitz schob. Entlang der Gemarkung Höringhausen, die ehemals 
eine Exklave der Herrschaft Itter bildete, von 1589 bis 1604 zur Landgrafschaft Hessen-Mar-
burg und seit 1650 zur Landgrafschaft Hessen-Darmstadt gehörte, treffen wir nochmals auf 
waldeckische Landesgrenzsteine. (vergl. [1] [2]) 

3. Grenzsteintypen 

3.1. Basaltsäulen-Grenzsteine 

Auf allen um Freienhagen erkundeten Grenzen und den Grenzen der untergegangenen 
Klöster Freienhagen und Höhnscheid finden wir Basaltsäulen, die in der Regel wie gebrochen 
als Grenzsteine aufgestellt worden sind. Basaltsäulen treten weltweit in langsam erkalteten 
magmatischen Gesteinsformationen auf. Grenznah wurden sie in Steinbrüchen am Schieren-
kopf (südlich von Bühle) und am Weidelsberg in den nordwestlichen Ausläufern des nordhessi-
schen Vulkanismus bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts als Baumaterial abgebaut.  

 
Abb. 6: links: Köpfe von Basaltsäulen auf Island (Foto: Wikipedia), Mitte: Basaltsäulen vor 

dem Museum in Wolfhagen; rechts: Unter der Weidelsburg anstehende Basaltsäulen 

Die im Umfeld von Freienhagen als Grenzsteine aufgestellten Basaltsäulen sind eine Beson-
derheit unter allen von uns bisher erkundeten Grenzmarkierungen. Sie ragen mit unregel-
mäßig drei- bis sechseckigem Querschnitt bis zu 80 cm aus dem Boden auf. Da an den wie 
gebrochen aufgestellten Steinen eingehauene Jahreszahlen, sowie mit einer Ausnahme auch 
Schriftzeichen fehlen, können die Setzdaten nur annäherungsweise abgeleitet werden. Auf 
den heute noch erhaltenen alten Grenzlinien wurden insgesamt 24 Basaltgrenzsteine 
entdeckt. Vier Basaltsäulen stehen solitär, sechs wenige Meter von jüngeren Grenzsteinen 
entfernt und vierzehn direkt neben jüngeren Grenzsteinen. Auch die zwei auf dem 
Schiebenscheid (bei Landesgrenzstein Waldeck/Hessen-Darmstadt Nr. 1) bzw. zwischen 
Opferberg und Doppelsberg (bei Gemarkungsgrenzstein Freienhagen/Bühle Nr. 78) ver-
schollenen blauen Steine2 sind sicher Basaltsäulen gewesen.  

                                                           
2 Unter den bei Freienhagen für Grenzsteine benutzten Gesteinen zeigt nur Basalt bei Feuchtigkeit eine 
blaugraue Färbung. 
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Abb. 7: Basaltsäulen-Grenzstein Nr. 25 – Seitenansichten 

Der Steinbruch am Weidelsberg – in dem die Basaltsäulen-Grenzsteine vermutlich gewonnen 
wurden – entstand bereits im 12.Jahrhundert, als man dort Steine für den Bau der Weidelsburg 
abbaute. Zwei heute noch auf längst untergegangenen Klostergrenzen im Sundern, südlich 
von Bühle, und am Landgraben zwischen Strang und Lieschensgrund, südlich von Volkhar-
dinghausen, vorhandene Basaltsäulen, müssen bereits vor der Auflösung der Klöster gesetzt 
worden sein. Wir vermuten daher, dass die ersten Basaltsäulen bei Freienhagen schon in der 
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts zur Grenzmarkierung aufgestellt wurden und bei späteren 
Grenzrevisionen erhalten blieben. 

3.2. Grenzsteine der Klöster Höhnscheid und Volkhardinghausen 

Die Klöster Volkhardinghausen und Höhnscheid wurden im Mittelalter als Nonnenkonvente 
gegründet und in der Folge wirtschaftlichen und personellen Niedergangs im 15. Jahrhundert 
in Mönchskonvente umgewandelt. Das Kloster Höhnscheid gelangte über das Kloster Falken-
hagen in den Besitz der Chorherren des Kreuzherrenordens und Volkhardinghausen über das 
Kloster Böddeken an die Augustinerchorherren. 

Auf den Klostergrenzen wurden etwa vom Beginn des 15. Jahrhunderts bis zur reformations-
bedingten Auflösung der Klöster in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts Grenzsteine aufge-
stellt. Für die nach den Basaltsäulen errichteten Klostergrenzsteine verwandte man Sandstein-
material, das grob rechteckig zugeschlagen und auf den zum Klosterbesitz gerichteten 
Steinseiten mit einem Kreuz, dem christlichem Grundsymbol, gezeichnet wurde. Während die 
meisten Orden – hier die Nonnenklöster und das Augustinerkloster Volkhardinghausen – 
einfache lateinische und/oder griechische Kreuze als Ordenssymbole verwandten, hatte sich 
bei den Kreuzherren ein dem Hospitaliterkreuz der Johanniter und Malteser ähnelndes 
Ordenskreuz herausgebildet, das wir an den meisten erhaltenen Grenzsteinen des Klosters 
Höhnscheid an der Grenze zu Freienhagen (Nrn. 80, 84, 94, 104)3 in einer Gestaltungsvariante 
finden, die an dem umgeworfenen Grenzstein Nr. 80 auf dem Opferberg gut erhalten ist. 

                                                           
3 Wie regelmäßig auch an den Volkhardinghauser Klostersteinen wurden auf den nach Freienhagen gerichteten 
Steinseiten, wohl erst bei einer letzten umfassenden Revision der Freienhagener Gemarkungsgrenzen im Jahr 
1842 fortlaufende Nummern eingeschlagen. 
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Abb. 8: Ordenskreuz des Kreuzherrenordens an Grenzstein Nr. 804 

An den um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert gesetzten Grenzsteinen des Klosters 
Volkhardinghausen (Nrn. 53, 54, 55, 56, 58, 62, 64, 65) sind entweder einfache griechische 
Kreuze eingekerbt oder Kreuze mit etwa 5 cm breiten Balken flächig eingesenkt. Da letztere 
etwas verlängerte Mittelbalken vorweisen, ordnen wir sie als lateinische Kreuze ein. 

 
Abb. 9: Grenzsteine des Klosters Volkhardinghausen - links: Nr. 53, rechts: Nr. 65 

Nach der 1526 in der Grafschaft Waldeck eingeführten Reformation wurden auch die Klöster 
Volkhardinghausen und Höhnscheid aufgehoben. Sie gelangten in herrschaftlichen Besitz und 
wurden zunächst als Meiereien genutzt. Das Anwesen des Klosters Höhnscheid verkaufte 
Fürst Friedrich Anton Ulrich von Waldeck 1720 an den Obersten Johann Wilhelm von Leliwa, 

                                                           
4 Die rechts im Bild fragmentarisch erhaltene Zeichnung kann nicht eindeutig bestimmt werden. Wenn es sich 
um Überbleibsel eines eingekerbten einfachen Kreuzes handeln sollte, wäre der Stein schon zur Zeit der Nonnen 
(vor 1468) gesetzt und von den Mönchen mit neuer Zeichnung weiterbenutzt worden. 



11 
 

welcher das Schloss zur heutigen barocken Form umbauen ließ. Von 1811 bis 1871 war der 
Rittmeister von Schenck zu Schweinsberg Herr auf Höhnscheid. Die Initialen beider Adels-
häuser „V L“ bzw. „V S“ sind auf den Höhnscheider Seiten5 von zwei Freienhagener Gemar-
kungssteinserien aus den Jahren 1742 bzw. 1842/45 eingemeißelt.  

Das Kloster Volkhardinghausen wurde erst 1576, mit dem Tod des letzten Chorherrn, in eine 
gräfliche Meierei umgewandelt. Als die landwirtschaftlichen Flächen der Meierei im frühen 18. 
Jahrhundert an Kolonisten aufgeteilt wurden, entwickelte sich das heutige Dorf. Aus der ehe-
maligen Klostergrenze vom Laquaiengrund über den Mülm bis an die Watter bildete sich die 
heutige Gemarkungsgrenze, auf der ab dem späten 18. Jahrhundert neue Gemarkungssteine 
aufgestellt wurden, die den Freienhagener Grenzsteinen zu den anderen waldeckischen 
Nachbargemarkungen gleichen. (vergl. [2]) 

3.3. Freienhagener Gemarkungsgrenzsteine 

In zahlreichen Varianten haben sich noch rd. 160 historische Gemarkungsgrenzsteine als Ein-
zelexemplare oder nach gleichem Muster gestaltete Seriengrenzsteine auf den Freienhagener 
Grenzen erhalten. Sie wurden von der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis in das frühe 20. 
Jahrhundert errichtet. Wir beschreiben zunächst die häufigsten Seriengrenzsteine und stellen 
die anderen bei der fortlaufenden Erörterung aller Grenzsteinbefunde in Kapitel 4 vor. 

Seriengrenzsteine von 1742 – Nrn. 96, 97, 103, 105, 109, 100, 111 
Entlang des durch den Obersten von Leliwa erworbenen, ehemaligen Besitz des Klosters 
Höhnscheid finden sich acht mit sechsstrahligem Stern und Initialen gezeichnete Grenzsteine, 
deren eingehauene Jahreszahl ein Setzdatum im Jahr 1742 ausweist. Der unten abgebildete 
Stein Nr. 111 zeigt alle Merkmale der Steinserie von 1742. Er steht am Beginn eines Grenz-
grabens, der vom Mittelrück nach Südosten bis an die ehemalige Landesgrenze Waldeck/ 
Hessen-Kassel zieht.  
Die Seriensteine von 1742 sind mit voller Kopfrundung und rechteckigem Querschnitt von etwa 
20/30 cm und einer Bodenhöhe von etwa 45 cm aus Sandstein gearbeitet. Alle sind auf der 
Freienhagener Seite mit einem erhabenen sechsstrahligen Stern über den eingesenkten 
Buchstaben „FH“ gekennzeichnet. Auf der Höhnscheider Seite war zunächst nur ein „L“, für 
Leliwa, eingesenkt. Darunter oder darüber wurde 1842 die neue Nummer mit vorangestelltem 
gespiegelten „N“ eingehauen. Die ursprüngliche Nummernzeichnung war in die Kopfrundung 
der Steine eingemeißelt. An dem abgebildeten Stein Nr. 111 ist noch die Ziffer „1“ mit voran-
gestelltem gespiegeltem „N“ gut erkennbar. Zwei grundsätzlich gleich gestaltete Grenzsteine 
von 1742 (Nrn. 41, 48), an denen nur das „Leliwa-L“ fehlt, finden sich auch am Jüdischen Holz, 
welches nach dem Untergang des Klosters Volkhardinghausen in Adelsbesitz gekommen war 
und noch nicht zur Gemarkung Freienhagen gehörte. 1742 stand das Holz im Besitz der 
damals in Freienhagen ansässigen Familie „von Juden“, nach der das Holz seinen Namen 
bekam. Die von Juden sollen zur Paderborner Ritterschaft gehört haben. 1716 lebte der mit 
einer Frau aus dem Hause Leliwa verheiratete Capitän Franz Hilmar von Juden. Als 1784 der 
Hauptmann Franz, Friederich von Juden in Holland verstarb, wurde der Oberforstmeister J.T. 
von Leliwa zu Höhnscheid mit den Gütern in Freienhagen beliehen. [3] Und so treffen wir auf 
der Grenze des Jüdischen Holzes auch auf zwei Grenzsteine von 1808 (Nrn. 47, 52), welche 
mit der Initiale „L“ gezeichnet sind. 

                                                           
5 Bei Grenzsteinen entlang des Ziegenrück-Waldes zu Sachsenhausen und am Jüdischen Holz zu Dehringhausen 
finden wir die Initialen „V L“ auf den gegenüberliegenden Steinseiten, weil sich hier Adelsbesitz zwischen die 
Freienhagener Mark und die Nachbargemarkungen schob. In beiden Fällen wurde der ehemalige Adelsbesitz 
später der Gemarkung Freienhagen zugeschlagen. 
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Abb. 10: Grenzstein Nr. 111 von 1742 – Seitenansichten 

Seriengrenzsteine von 1795 – Nrn. 9, 10, 19, 31, 36, 75, 82 - W/KM6: Nrn. 9, 23 
Seriengrenzsteine von 1795 finden sich entlang der Freienhagener Gemarkungsgrenze vom 
Haselrück im Westen (Nr. 9) bis an den Rabenkopf im Südwesten (W/KM Nr. 23). Die Mehrzahl 
der Steine ist umgeworfen. Grenzstein Nr. 37 steht aufrecht und gut erhalten auf dem Brand-
rückenkopf vor dem Jüdischen Holz.  

 
Abb. 11: Grenzstein Nr. 36 von 1795 – Seitenansichten 

                                                           
6 Landesgrenzsteine Waldeck/Kurmainz 
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Die Seriengrenzsteine von 1795 sind mit einem Querschnitt von etwa 30/20 cm und gerun-
detem Kopf aus Sandstein gefertigt. Sie stehen etwa 50 cm über dem Boden. Auf der 
Freienhagener Steinseite sind oben die Initialen „f H“, für Freienhagen, und darunter die 
Jahreszahl „1795“ eingemeißelt. Auf der gegenüberliegenden Steinseite steht die Nummer des 

Grenzsteins, jeweils mit vorangestelltem „N“, welches in einigen Fällen gespiegelt ist. 

Seriengrenzsteine von 1842 
1842 wurden im Zuge der letzten großen Grenzrevision um Freienhagen viele neue Gemar-
kungsgrenzsteine aufgestellt. Mit der Grenzrevision führte man eine fortlaufende Nummerie-
rung aller neuen und bereits vorhandenen Gemarkungsgrenzsteine ein. Die Nummerierung 
begann mit dem nur noch als Fragment vorhandenen Grenzstein Nr. 1 an der Gemarkungs-
grenze zu Höringhausen – zugleich Landesgrenze Waldeck/Hessen-Darmstadt – und wurde 
nach Osten zunächst entlang der Gemarkung Dehringhausen im Uhrzeigersinn fortgeführt. 
Auf der mindestens bis 1842 gültigen Gemarkungsgrenze zu Dehringhausen bis zum Grenz-
stein Nr. 36 am Brandrückenkopf konnten noch 13 Steine von 1842 (Nrn. 4, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 
17, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35) gefunden werden. 

 
Abb. 12: Regel-Grenzstein Nr. 4 von 1842 – Seitenansichten 

Alle Grenzsteine von 1842, denen wir auch in anderen Grenzabschnitten begegnen, sind mit 
rechteckigem Querschnitt von etwa 32/28 cm und halber Kopfrundung gleichmäßig aus 
Sandstein zugeschlagenen. Sie überragen den Boden im Mittel um 50 bis 60 cm. Ihre im etwa 
60 cm im Boden sitzende Steinbasis ist nur grob in Form gebracht. Auf den Freienhagener 
Steinseiten sind oben immer die Buchstaben „FH“, für Freienhagen, eingeschlagen. Darunter 
ist entweder die Jahreszahl „1842“ oder die Ziffer der Steinnummer mit vorangestelltem „N“ 
eingesenkt. Auf den gegenüberliegenden Steinseiten finden wir oben in der Regel ein „W“, für 
Waldeck, und darunter entweder die Nummernzeichnung oder die Jahreszahl. 

Entlang des noch nicht in die Gemarkung Freienhagen einbezogenen Jüdischen Holzes treffen 
wir auf drei Grenzsteine von 1842 (Nrn. 37, 38, 50), deren Gestaltung mit Ausnahme eines auf 
den zum Jüdischen Holz gerichteten Steinseiten anstelle des „W“ eingehauenen „G“ den oben 
beschriebenen Regel-Gemarkungsgrenzsteinen von 1842 entspricht. Infolge fehlender 
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Quellenbelege können wir über die Bedeutung des „G“ nur Vermutungen anstellen. Da der 
Leliwa-Besitz an Höhnscheid 1811 an die von Schweinsberg übergegangen ist, nehmen wir 
an, dass gleichermaßen 1811 auch das Jüdische Holz in die Hände eines anderen Adelsge-
schlechts kam, dessen Name mit einem „G“ begann. Das Geschlecht derer von Gudenberg, 
von denen einst die Klöster Volkhardinghausen und Höhnscheid umfangreiche Ländereien 
erhalten bzw. erworben hatten, war schon fast 300 Jahre erloschen (vergl. [2]). Wie wir aus 
dem späteren Eintrag „Gaugrebischer Mühlenberg“ in einer 1737 gefertigten Karte der Flächen 
des Gutes Höhnscheid [4] erfahren, waren die von Gaugreben, wohl im späten 18. Jahrhun-
dert, an ehemaligen Besitz des Klosters Höhnscheid im Bereich des nördlichen Mühlenbergs 
gelangt. Da andere Geschlechter mit der Initiale „G“ in und um Freienhagen nirgends erwähnt 
sind, und der Gaugrebische Mühlenberg nur knapp 2 km vom Jüdischen Holz entfernt liegt, 
halten wir es für wahrscheinlich, dass das „G“ an den Grenzsteinen des Jüdischen Holzes für 
Gaugreben steht.  

 
Abb. 13: G-Grenzstein Nr. 37 von 1842 – Seitenansichten 

Der nächste auf den letzten G-Grenzstein Nr. 50 folgende Regel-Grenzstein von 1842 steht, 
mit der Nummer 63 bezeichnet, auf dem Mülm. Ihm folgen noch drei 1842er Regel-Grenz-
steine (Nrn. 70, 71, 72) am Grenzaufstieg aus dem Wattertal vor dem Doppelsberg. Die letzten 
Regel-Grenzsteine von 1842 (Nrn. 137, 143, 144, 145, 146) stehen an der Grenze zu Netze. 

Nach einigen anderen Grenzsteinen treffen wir über dem Wolfsgrund mit der Nummer 90 auf 
den ersten 1842er Grenzstein, an welchem anstelle des „W“ die Buchstaben „V S“, für den 
damaligen Herrn auf Höhnscheid „von Schweinsberg“, eingehauen sind. Weitere VS-
Grenzsteine von 1842 sind die Steine mit den Nummern 92, 98, 106, 107, 108, und 110. Der 
ansonsten gleich gestaltete Stein Nr. 109, dessen eingehauene Jahreszahl ein Setzdatum im 
Jahr 1845 ausweist, wurde nach Zerstörung des fragmentarisch noch erhaltenen Vorgänger-
steins von 1742 aufgestellt.  
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Abb. 14: VS-Grenzstein Nr. 108 von 1842 – Seitenansichten 

Entlang der Grenze zur alten Stadt Sachsenhausen gibt es noch vier Seriengrenzsteine von 
1842 (Nrn. 155, 156, 157, 158), welche anstelle des „W“ mit den Buchstaben „S H“, für 
Sachsenhausen, gezeichnet sind. An der Grenze zu Sachsenhausen finden wir aus der Zeit 
vor 1842 noch zwei Gemarkungsgrenzsteine mit einer älteren Nummernzeichnung (Nrn. 167, 
172), drei Steine von 1754 (Nrn. 141, 161, 162), zwei Steine von 1759 (Nrn. 150, 154) und 
zwei Steine von 1831 (Nrn. 151, 170), welche wir in Kapitel 4. vorstellen. 

 
Abb. 15: SH-Grenzstein Nr. 108 von 1842 – Seitenansichten 

Gemarkungsgrenzsteine ohne Initialen im Süden des Töngesholzes 
In oder sehr dicht an einem alten Grenzgraben, welcher im Süden des Töngesholzes vom 
Grenzstein Nr. 111 über einen etwa 450 m hohen Bergbuckel bis an die ehemalige Landes-
grenze Waldeck/Hessen-Kassel läuft, wurden neun kaum 30 cm hohe Grenzsteine (Nrn. 113, 
114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124) gefunden.  
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Abb. 16: Grenzstein Nr. 116 – Seitenansichten 

Die einfachen Grenzsteine sind mit rechteckigem Querschnitt (etwa 23/18 cm) und relativ 
flacher Kopfrundung aus Sandstein gefertigt. Einzig auf den Freienhagener Steinseiten sind 
Ziffern eingehauen, welche die Nummernfolge der Freienhagener Gemarkungsgrenzsteine 
von 1842 bis zur Nummer 124 unmittelbar vor der ehemaligen Landesgrenze fortsetzen. Die 
Steine dürften erst ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gesetzt worden sein.  

Steine mit Pyramidenkopf an der Gemarkungsgrenze zu Netze 
Die am Rabenkopf von der ehemaligen Landesgrenze Waldeck/Kurmainz scharf nach Westen 
abknickende Gemarkungsgrenze ist auf einer Strecke von etwa 1,3 km durch einen alten 
Grenzgraben markiert. Etwa auf halber Strecke haben wir wenige Meter neben der Graben-
sohle eine Basaltsäule gefunden, die wahrscheinlich schon als Grenzmarkierung aufgestellt 
war, als der Graben angelegt wurde. Nachdem die durch den Graben ergänzte Grenzmarkie-
rung über mehrere Jahrhunderte ihren Zweck erfüllt hatte, wurden erst in jüngerer Zeit 27 
kleine Gemarkungsgrenzsteine in die Grabensohle gesetzt.  

 
Abb. 17: Grenzstein Nr. 19 Netze – Seitenansichten 
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Die meist kaum 30 cm hohen Grenzsteine sind mit quadratischem Querschnitt von etwa 15/15 
cm und abgeflachtem Pyramidenkopf aus Sandstein gesägt. Auf den Freienhagener Steinsei-
ten ist ein „F“ eingesenkt. Auf den Netzer Seiten steht die Ziffer in einer von Ost nach West 
absteigenden eigenständigen Nummerierung. Aufgrund der völlig gleichmäßig geebneten 
Oberflächen und der exakt geometrischen Formen ist ein Setzdatum im frühen 20. Jahrhundert 
zu vermuten. Da die Ziffern an den vorhandenen Steinen nicht immer lesbar und einige Grenz-
steine nicht zu finden waren, mussten wir die Nummernfolge von Stein Nr. 27 an der 
Gemarkungsgrenze Ippinghausen7 bis Stein Nr. 1 zwischen Sandkopf und Siep ableiten. Von 
den ursprünglich 27 Grenzsteinen wurden noch 19 (Nrn. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 
19, 20, 22, 24, 25, 26, 27) entdeckt. Die meisten der unentdeckt gebliebenen Steine könnten 
noch unter Astwerk, Bodenablagerungen u. ä. vorhanden sein. 

Grenzsteine mit römischen Ziffern an der neuen Gemarkungsgrenze zu Dehringhausen 

Nachdem das Jüdische Holz zur Gemarkung Freienhagen gekommen war, wurde die neue 
Grenzlinie zwischen Grenzstein Nr. 36 (1795) auf dem Brandrückenkopf und Grenzstein Nr. 
52 (1808) im oberen Laquaiengrund wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
mit mindestens 13 neuen Grenzsteinen besetzt. Die Seriensteine sind allesamt gleichmäßig 
mit rechteckigem Querschnitt von etwa 30/26 cm und relativ flacher Kopfrundung aus 
Sandstein zugeschlagen. Sie ragen etwa 60 cm aus dem Boden in die Höhe. Ihre nur einseitig 
zu Freienhagen eingemeißelte Zeichnung beschränkt sich auf eine römische Identi-
fikationsziffer. Zehn Steine dieser Serie mit den Ziffern II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII und XIII 
konnten gefunden werden. Der abgebildete Grenzstein VI. steht im Nordwesten des Jüdischen 
Holzes, wo die Grenze zwischen Buchholz und Jüdischem Holz nach Nordosten zum 
Laquaiengrund hinunterzieht. 

 
Abb. 18: Grenzstein VI. Dehringhausen – Seitenansichten 

                                                           
7 Ehemalige Landesgrenze Waldeck/Kurmainz. 
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3.4. Güter- und Gemarkungsgrenzsteine am Ziegenrück 

Der Ziegenrück-Wald an der heutigen Gemarkungsgrenze zu Sachsenhausen gehörte wohl 
nach dem Erwerb Höhnscheids bis zum Jahr 1811 denen von Leliwa und war zunächst nicht 
in die Gemarkung Freienhagen einbezogen. Die von Leliwa ließen bis 1808 einige mit ihren 
Initialen gezeichnete Gütergrenzsteine an der Grenze zu Sachsenhausen aufstellen, von 
denen noch sechs (i, k, l, q, s, w, x)8 vorhanden sind. Nach Aufnahme des Ziegenrücks in die 
Gemarkung Freienhagen wurden, wohl im späten 19. Jahrhundert, vor und zwischen die VL-
Gütersteine zusätzlich einfache Gemarkungsgrenzsteine Freienhagen/Sachsenhausen (e, g, 
h, j, n, r, v) gesetzt, die ohne jede Zeichnung blieben. Grenzstein c. mit beidseitigen erhabenen 
Jahreszahlen „1824“ und ebenfalls erhaben herausgearbeiteten Buchstaben „S H“ ist wohl ein 
Gemarkungsgrenzstein der Stadt Sachsenhausen. 

Gütersteine „von Leliwa“ 

 
Abb. 19: VL-Güterstein „i.“ von 1808 – Seitenansichten 

Die Gütersteine derer von Leliwa sind mit rechteckigem Querschnitt von etwa 28/22 cm und 
gerundetem Kopf gleichmäßig aus Sandstein zugeschlagen. Ihre Höhe über dem Boden 
beträgt regelmäßig etwa 25 bis 60 cm. Ein Stein ragt über 100 cm aus dem Boden auf. An 
allen Steinen sind zum Ziegenrück gerichtet die Buchstaben „V L“, für von Leliwa, und nach 
Sachsenhausen die Buchstaben „S H“, für Sachsenhausen, eingemeißelt. Bei zwei Grenzstei-
nen (i, x) weist die einseitig unter den Initialen eingehauene Jahreszahl „1808“ das Setzdatum 
aus. Der unten abgebildete Grenzstein i. steht im Süden des Ziegenrücks. 

Die nicht mit Jahreszahlen versehenen VL-Steine (k, l, q, s, w) gleichen ansonsten den VL-
Steinen von 1808. Da der Leliwa-Besitz am Ziegenrück bereits 1811 endete, vermuten wir ein 
Setzdatum wenige Jahre vor 1808. Stellvertretend für diese Steingruppe stellen wir den etwa 
120 m westlich von Stein i. gefundenen Grenzstein k. mit einer Abbildung vor. 

                                                           
8 Da die Grenzsteine keine Ziffern- oder Buchstaben-Kennung besitzen, haben wir sie zu ihrer Unterscheidung in 
alphabetischer Reihenfolge mit kleinen Buchstaben bezeichnet. 
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Abb. 20: VL-Güterstein „k.“ ohne Jahreszahl – Seitenansichten 

Einfache Gemarkungsgrenzsteine Freienhagen/Sachsenhausen 
Nachdem die von Leliwa den Wald am Ziegenrück veräußert hatten, ist der Ziegenrück in die 
Gemarkung Freienhagen einbezogen worden. Wir vermuten, dass die Städte Freienhagen und 
Sachsenhausen bald danach die Grenzmarkierung mit zusätzlichen Gemarkungsgrenzsteinen 
ergänzen ließen, von denen sieben (e, g, h, j, n, r, v) entdeckt wurden. Die mit grob strukturier-
ter Oberfläche aus Sandstein gefertigten Steine sind selten höher als 30 cm. Ihre Schauseiten 
sind nicht gezeichnet. Lediglich in die gerundeten Steinköpfe sind kleine Kreuze eingekerbt. 

 
Abb. 21: Gemarkungsstein „n.“ – Seitenansichten 
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3.5. Landesgrenzsteine Waldeck/Hessen-Kassel 

Die heutige Gemarkungsgrenze zu Ippinghausen verläuft im ersten Abschnitt vom Heidenkopf 
am Töngesholz (Donges Holtz) bis zum Langen Rod auf der ehemaligen Landesgrenze 
Waldeck/Hessen-Kassel, auf der sich sechs Landesgrenzsteine finden, welche im Jahr 1739 
gesetzt wurden, nachdem Carl Fürst zu Waldeck und von Landgraf Friedrich zu Hessen, 
zugleich König von Schweden, 1738 einen umfassenden Grenzrezess zwischen Waldeck und 
Hessen-Kassel [5] verabschiedet hatten. 

 
Abb. 22: Landesgrenzstein Nr. 119 Waldeck/Hessen-Kassel von 1739 – Seitenansichten 

Die Anfertigung der Landesgrenzsteine von 1739 folgte Vorgaben, die im Grenzrezess mit 
Text und Musterzeichnung festgelegt wurden. Die Grenzsteine sind mit gleichmäßig rechtecki-
gem Querschnitt von etwa 38/29 cm und einer Länge um 140 cm aus Sandstein hergestellt. 
In den gerundeten Steinkopf sind Kerben eingeschlagen, die den Grenzverlauf veranschauli-
chen. Da die Steine etwa 40 bis über 50 cm tief im Boden sitzen, überragt der Sichtteil der 
Steine die Erdoberfläche um 70 bis 100 cm. Auf hessischer Seite sind die Steine mit dem 
Hessenlöwen gekennzeichnet. Der zweischwänzige, bekrönte Löwe streckt die Zunge heraus. 
Er steht als plastisches Flachrelief steil nach links aufgerichtet in einem gewulsteten Wappen-
rahmen mit sieben Ecken. Die Kopfseite des Wappenrahmens ist gerade, während an der 
Schildbasis ein Wappenkiel mit kleiner Spitze aus konvexen Seitenbögen entwickelt ist. Auf 
der waldeckischen Grenzsteinseite wird der Wappenrahmen von einem plastischen Flachrelief 
des achtstrahligen Waldecker Sterns nahezu ausgefüllt. Die laufende Nummer steht regel-
mäßig nur auf einer Steinseite – auf der hessischen Seite bei Steinen mit ungerader, auf der 
W-Seite bei Steinen mit gerader Zahl, jeweils über den Wappensymbolen. Die unter den 
Wappen eingeschlagene Jahreszahl „1739“ steht nur auf den mit Nummern gezeichneten 
Steinseiten.  
Der oben abgebildete Grenzstein Nr. 119 im Grenzknick nach Süden zeigt exemplarisch die 
Steingestaltung für die noch bis vor die Landesgrenze Waldeck/Kurmainz im Langen Rod 
folgenden Grenzsteine mit den Nummern 120 bis 124. 
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3.6. Landesgrenzsteine Waldeck/Kurmainz-Naumburg 

Die weitere rd. 1,7 km lange Grenzlinie zur Gemarkung Ippinghausen von der Elbe im Langen 
Rod bis an den Rabenkopf ging aus der ehemaligen Landesgrenze Waldecks zum kurmainzi-
schen Naumburg hervor, die noch mit 28 echten Landesgrenzsteinen besetzt ist. Sie lassen 
sich gliedern in elf kurmainzische – ab dem 16. Jahrhundert bis 1727 gesetzt – und siebzehn 
kurhessisch9/waldeckische von 1863/6510. In die Reihe der erst 1863/65 im Verlauf einer 
großen Grenzrevision mit Nummern ausgestatteten Landesgrenzsteine wurden mit der Nr. 9 
und der Nr. 23 zwei Gemarkungssteine der Stadt Freienhagen von 1795 aufgenommen.  

 
Abb. 23: Ausschnitt der Schleenstein Karte des Amtes Gudensberg [6] 

Alte Grenzsteine vor 1649 – Nrn. 6, 11, 16 
Die alten vor 1649 gesetzten Grenzsteine sind im Protokoll eines Grenzzugs von 1649 [7] 
erwähnt. Sie sind wie alle Grenzsteine aus kurmainzischer Zeit auf der nach Naumburg 
gerichteten Steinseite mit dem Mainzer Rad und auf der Gegenseite mit dem Waldecker Stern 
gezeichnet. Allesamt aus Sandstein gefertigt, erreichen sie Bodenhöhen von etwa 60 cm. Ihr 
grob rechteckiger Querschnitt liegt um 40/26 cm, und der Steinkopf ist grob gerade geformt. 
Der Waldecker Stern ist als großes plastisches Flachrelief meist ohne Umgrenzung aus der 
Steinfläche herausgearbeitet und das Mainzer Rad zeigt immer acht Speichen. Unterschiede 
in der Detailgestaltung der Hoheitszeichen weisen darauf hin, dass die Steine wohl zu 
unterschiedlichen Zeiten und/oder von verschiedenen Steinmetzen hergestellt wurden. Nur an 
dem unten abgebildeten Stein Nr. 11, am Steilhang des Rosenbach-Grabens, stehen die 
Hoheitszeichen in einem tartschenähnlichen Wappenschild. 

                                                           
9 Naumburg war 1803 mit den anderen ehemaligen kurmainzischen Enklaven Fritzlar, Amöneburg und Neustadt 
im Zuge des Reichsdeputationshauptschlusses an das zum Kurfürstentum avancierte Hessen-Kassel gefallen. 
10 Mit der Annexion des Kurfürstentums Hessen durch Preußen im Jahre 1866 wurde Naumburg preußisch. 
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Abb. 24: Landesgrenzstein Nr. 11 Waldeck/Kurmainz vor 1649 – Seitenansichten 

Während der Waldecker Stern an Stein Nr. 11 mit recht kleinem Zentrum und langen Strahlen 
der Form einer Margeritenblüte ähnelt, besitzen die beiden anderen Steine ein deutlich 
breiteres Zentrum mit kürzeren breiten Strahlen, welche besonders an Stein Nr. 6 etwas 
unförmig wirken. An Stein Nr. 11 zeigt sich das Mainzer Rad als Flachrelief mit acht Speichen, 
welche sich von der Nabe zum Reifen hin verbreitern. Demgegenüber sind an Stein Nr. 16 
Speichen und Reifen nur linear eingekerbt.  

Grenzsteine von 1715 – Nrn. 5, 7, 15, 17 

 
Abb. 25: Landesgrenzstein Nr. 15 Waldeck/Kurmainz von 1715 – Seitenansichten 

Die Seriensteine von 1715 sind recht gleichmäßig mit rechteckigem Querschnitt von etwa 
38/30 cm und gerundetem Kopf aus Sandstein zugeschlagen und erreichen Bodenhöhen bis 
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80 cm. Die Waldecker Sterne sind als Flachreliefs aus einem gesenkten Kreisfeld herausge-
arbeitet. Die Mainzer Räder stehen als Flachreliefs in einem eingekerbten Kreisring. Stein Nr. 
15 zeigt alle typischen Merkmale der Serie von 1715. Die acht Strahlen der Sterne sind meist, 
wie bei dem abgebildeten, schlank geformt. An Grenzstein Nr. 17 sind die Strahlen etwas 
breiter und die sonst nur einseitig eingehauene Jahreszahl findet sich beidseitig unter den 
Wappensymbolen. Weiterhin ist zu bemerken, dass das ansonsten immer achtspeichige 
Mainzer Rad an Stein Nr. 7 nur mit sechs Speichen ausgestattet ist. 

Grenzsteine von 1727 – Nrn. 3, 4, 18, 20 
Aus der mit vier Exemplaren vertretenen Steinserie von 1727 stellen wir Grenzstein Nr. 20 mit 
einer Abbildung vor. Die Steine stehen etwa 70 cm über dem Boden. Ihr rechteckiger Quer-
schnitt beträgt etwa 40/25 cm, wobei sich die Breite vom grob geraden Steinkopf nach unten 
etwas verjüngt. Drei Steine weisen ein Mainzer Rad mit sechs Speichen vor. An dem abgebro-
chenen Stein Nr. 3 war das Rad mit acht Speichen ausgestattet. Grenzstein Nr. 4 zeigt den an 
Stein Nr. 3 völlig zerstörten und an Nr. 18 und Nr. 20 mit acht schlank abgerundeten Strahlen 
ausgestatteten Waldecker Stern heraldisch nicht korrekt nur mit sechs Strahlen. Zudem ist an 
Stein Nr. 4 die Jahreszahl „1727“ gespiegelt eingehauen. Vermutlich waren mehrere Steinmet-
zen an der Herstellung der Grenzsteine beteiligt. 

 
Abb. 26: Landesgrenzstein Nr. 20 Waldeck/Kurmainz von 1727 – Seitenansichten 

Grenzsteine von 1865 – Nrn. 1, 2, 8, 10 bis 14, 19, 21, 22, 24 bis 28 und Nr. 29 (von 1863) 
Die aus kurhessischer Zeit stammenden Steine stehen im Mittel etwa 50 cm über dem Boden. 
Ihr gleichmäßig geschnittener rechteckiger Querschnitt beträgt etwa 32/23 cm. Der Steinkopf 
ist relativ flach gerundet. Den jeweiligen Territorien zugewandt bezeichnen die eingesenkten 
Initialen „F.W. – für Fürstentum Waldeck – bzw. „K.H.“ für Kurhessen – die Grenzanrainer. Die 
Nummernziffern mit vorangestelltem „N“ stehen regelmäßig über den hessischen Landesini-
tialen. Die Jahreszahlen „1865“ bzw. „1863“ sind dagegen auf den waldeckischen Steinseiten 
unter den Initialen „F.W.“ eingesenkt. 
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Abb. 27: Landesgrenzstein Nr. 19 Waldeck/Kurhessen von 1865 mit Basaltgrenzstein 

3.7. Landesgrenzsteine Waldeck/Hessen-Darmstadt - Höringhausen 

Die Gemarkungsgrenze Freienhagen/Höringhausen verläuft vom Schiebenscheid bis zum 
Dehringhäuser Meiersgrund über 1,66 km auf einem Teilabschnitt der ehemaligen Landes-
grenze Waldecks zu Hessen-Darmstadt. Die ehemals ittersche Exklave Höringhausen war 
endgültig erst 1650 in Folge der Friedensschlüsse zum Dreißigjährigen Krieg zur damaligen 
Landgrafschaft Hessen-Darmstadt gekommen. Im Jahr 1753 wurde die um Höringhausen 
herumziehende Grenze zu Waldeck nach einem umfassenden Grenzrezess vom 9. Sept. 1753 
[44] ([45], S. 17 ff.) komplett mit 170 neuen Wappen-Grenzsteinen besetzt, von denen noch 
neun (Nrn. 1, 170, 168, 167, 166, 165, 163, 162, 161) im hier betrachteten Grenzabschnitt 
mehr oder weniger gut erhalten sind.  

 
Abb. 28: Landesgrenzstein Nr. 168 Waldeck/Hessen-Darmstadt von 1753 – Seitenansichten 
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Landesgrenzsteine von 1753 
Die in Folge des Grenzrezesses von 1753 aufgestellten Grenzsteine sind sorgfältig rechteckig, 
mit abgerundeten Kopfkanten, aus gelblich-braunem Kalksandstein zugehauen. Sie sitzen, mit 
einem an der Steinbasis eingehauenen Kreuz und mit Kupferschlacke unterlegt, etwa 60 cm 
tief im Boden. Ihre Abmessungen über dem Boden betragen im Mittel: 55 cm Höhe, 39 cm 
Breite und 27 cm Tiefe. Die Grenzsteine besitzen auf ihren Schauseiten annähernd quadra-
tisch abgesenkte Wappenfelder, deren Kopf- und Grundlinien waagerecht gerade sind, 
während die Flanken jeweils einen relativ flachen Innenbogen aufweisen. Die oberen Ecken 
sind in stumpfem Winkel durch kurze Geraden gebrochen; unten sind die Ecken abgerundet. 
Im Wappenfeld der hessischen Steinseite ist jeweils der Hessenlöwe und auf der waldecki-
schen Steinseite der achtstrahlige Waldecker Stern als plastisches Flachrelief herausgear-
beitet. Über den Wappenfeldern sind die laufende Nummer – auf hessischer Seite die ungera-
den, auf der waldeckischen Seite die geraden Zahlen – und darunter die Jahreszahl „1753“ 
eingeschlagen. Wohl in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der vollständig zerstörte 
waldeckische Stern an Grenzstein Nr. 166 durch die Landesinitialen „F W“ ersetzt.  
Landesgrenzsteine aus der Mitte des 19. Jahrhunderts 
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurden im Grenzabschnitt Höringhausen/Freienhagen für 
zwei zerstörte oder verlorengegangenen Grenzsteine von 1753 (Nrn. 164 und 160) zwei 
Ersatzsteine aufgestellt, die auf den Schauseiten mit den Landesinitialen „G H“, für 
Großherzogtum Hessen11, bzw. „F W“, für Fürstentum Waldeck gekennzeichnet sind: 
Gleichmäßig aus Grauwacke-Sandstein gesägt, besitzen sie etwa die gleichen Abmessungen 
wie die 1753er Steine. Ihr Steinkopf ist relativ flach gerundet. Unter den Landesinitialen ist auf 
beiden Steinseiten die Nummernbeschriftung mit kursiven Zeichen angebracht. Der Ziffer 
wurde jeweils das Kürzel „No“ vorangestellt.  

 
Abb. 29: Grenzstein Nr. 164 Waldeck/Großherzogtum Hessen um 1850 – Seitenansichten 

                                                           
11 1806 wurde die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt durch Napoleon Bonaparte zum Großherzogtum Hessen 
erhoben. 



26 
 

4. Fortlaufende Betrachtung der Grenzsteinbefunde 

Bei der Betrachtung aller Grenzsteinbefunde folgen wir der heutigen Gemarkungsgrenze im 
Uhrzeigersinn und beginnen mit der Grenze zu Dehringhausen. zwischen Dehringhauser 
Meiersgrund und Höringhauser Himmelreich. 

4.1. Grenzsteine zu Dehringhausen 

 

Am gemeinsamen Grenzpunkt der Gemarkungen Freienhagen/Dehringhausen/Höringhausen 
in einer Höhe von 440 m ü. NN finden wir noch den Stumpf des Landesgrenzsteins Nr. 159 
Waldeck/Hessen-Darmstadt, an dem wohl die Nummerierung der Freienhagener Gemar-
kungsgrenzsteine von 1842 mit der Steinnummer 1 ansetzte. Die Grenze zieht vom Höring-
hauser Himmelreich im arg von Sturmschäden betroffenen Wald über die Standorte der ver-
schollenen Grenzsteine Nr. 2 und 3 nach Nordosten hinab zum Grenzstein Nr. 4 von 1842.  
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